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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die Berner Nationalrätin Kiener Nellen (sp) forderte mit einer vom Parlament noch nicht
behandelten Motion die Ersetzung des aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden
Textes der Landeshymne durch eine der heutigen Zeit entsprechende Version.
Insbesondere solle darin den in der neuen Verfassung deklarierten politischen Zielen
(z.B. Gleichberechtigung der Geschlechter) Rechnung getragen werden. Der Bundesrat
sprach sich gegen diesen Vorstoss aus, da „der momentan geltende Schweizerpsalm
trotz gewisser Mängel dank seiner Bekanntheit eine würdige Landeshymne für die
Schweiz“ sei, und es wohl unmöglich wäre, sich auf einen neuen Text zu einigen. 1

MOTION
DATUM: 08.03.2004
HANS HIRTER

Staatsjubiläen

Quelques jours après la sortie du film "L'ordre Divin" de Petra Volpe (ayant pour titre
original "Die göttliche Ordnung") relatant le combat mené par les féministes suisses
dans les années 70 pour obtenir le droit de vote sur le plan fédéral, le Conseil national
discutait de la motion Trede intitulée Jour férié national pour célébrer l'instauration
du droit de vote des femmes. Celle-ci, défendue par Lisa Mazzone (verts, GE) – Aline
Trede (verts, BE) ne faisant plus parti de l'hémicycle – demande à ce que le 16 mars soit
déclaré jour férié. La députée Mazzone argumente sa demande en rappelant
l'importance que l'introduction du droit de vote des femmes a eu pour la démocratie
Suisse, une démocratie qui n'en était pas vraiment une avant ce 26 mars 1971 selon elle,
les citoyennes ne pouvant pas y prendre part. Elle souligne également que la Suisse fait
partie des pays en Europe où les gens travaillent le plus, rendant l'instauration d'un
nouveau jour férié plus défendable. Finalement, cela serait, selon la députée Mazzone,
un moyen d'honorer tout le travail bénévole effectué majoritairement par les femmes
dans ce pays. Un jour férié en l'honneur des femmes serait donc également un moyen
de montrer notre reconnaissance de ce travail offert à la collectivité. 
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, bien que reconnaissant que la
démocratie n'en était pas vraiment une avant cette date, recommande à l'assemblée de
rejeter la motion Trede pour des raisons d'ordre économique. Elle estime, de plus, qu'il
est tout à fait possible de célébrer cette date sans nécessairement en faire un jour
férié. 
Le Conseil national, suivant l'avis de la cheffe du département fédéral de justice et
police, rejette la motion par 127 voix contre 48 et 5 abstentions. 2

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KAREL ZIEHLI

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Der negative Entscheid der Landsgemeinde führte auch zu parlamentarischen
Vorstössen auf Bundesebene. Mit Motionen forderten die Fraktionen der CVP und der
GP sowie die Freisinnige Nabholz (ZH) Verfassungsänderungen, welche die politische
Gleichberechtigung auch für die Kantone zwingend vorschreiben. Der Bundesrat
beantragte anfangs Oktober, die Motionen bloss in Postulatsform zu überweisen, da
nach dem Bundesgerichtsurteil über die erwähnten staatsrechtlichen Beschwerden auf
eine aufwendige Verfassungsänderung eventuell verzichtet werden könne. Falls das
Urteil negativ ausfalle und auch die Landsgemeinde die Einführung des kantonalen
Frauenstimmrechts 1991 nochmals ablehne, werde er unverzüglich die geforderte
Verfassungsrevision einleiten. 3

MOTION
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 4

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die rapide Verschlechterung der Bundesfinanzen veranlasste allerdings das Parlament
in der Dezembersession zu einer Meinungsänderung. Beide Räte überwiesen gegen den
Widerstand der Linken je eine Motion ihrer Finanzkommissionen, welche den
Bundesrat auffordert, eine Vorlage auszuarbeiten, die es ermöglicht, in Perioden mit
wirtschaftlicher Rezession und defizitären Bundesfinanzen auf den vollständigen
Ausgleich der Teuerung zu verzichten. Dabei ist die Motion des Nationalrats etwas
zurückhaltender formuliert, indem sie dem Bundesrat die Möglichkeit einräumt, auch
die Komponente des sozialen Ausgleichs zu berücksichtigen. 5

MOTION
DATUM: 07.12.1992
HANS HIRTER

In der Dezembersession des Vorjahres hatten beide Parlamentskammern mit Motionen
verlangt, dass in Zeiten angespannter Bundesfinanzen und schlechter Wirtschaftslage
der Teuerungsausgleich für das Bundespersonal nicht mehr vollständig gewährt werden
muss. Im Oktober legte der Bundesrat eine Botschaft vor, in welcher er die Aufhebung
des im Sommer 1992 erneuerten Bundesbeschlusses über den Teuerungsausgleich
beantragte und vorschlug, mit einer entsprechenden neuen Bestimmung im
Beamtengesetz der Regierung die Kompetenz zur Festlegung dieses Ausgleichssatzes zu
erteilen. Die Bestimmung selbst ist dabei allgemein gehalten; in der Botschaft wird aber
versichert, dass die Regierung, wie vom Parlament gefordert, bei der Festsetzung des
Teuerungsausgleichs auf die Bundesfinanzen und die wirtschaftliche Lage Rücksicht
nehmen werde. 6

MOTION
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Trotz der insgesamt positiven Signale – auch die Personalbefragung 2011 zeigte
überwiegend zufriedene Angestellte – sah das Parlament noch Verbesserungspotenzial.
So wurde eine Motion Teuscher (gp, BE) überwiesen, die den Bundesrat auffordert, am
‚Lohngleichheitsdialog‘ teilzunehmen und die Löhne des Bundespersonals auf
Geschlechterdiskriminierungen zu überprüfen. Die Motion wurde vom Bundesrat
unterstützt, obwohl bezüglich Lohngleichheit in der Verwaltung schon viel
unternommen worden sei. In beiden Räten wurde der Vorstoss seitens der SVP mit dem
Argument bekämpft, dass die Dialoge nur Kosten verursachten, eine Lohngleichheit
aber nie möglich sei. Beide Räte überwiesen jedoch das Anliegen. 7

MOTION
DATUM: 16.06.2011
MARC BÜHLMANN

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN
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am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 8

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 9

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten

MOTION
DATUM: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 10

Mit seiner Motion will Peter Keller (svp, NW) die Abgabe von Entschädigungen bei
Nebentätigkeiten von Angestellten der Bundesverwaltung regeln. Konkret fordert der
Nidwaldner, dass Bundesangestellte den Lohn, den sie aufgrund einer mit ihrer
Anstellung in Beziehung stehenden Nebenbeschäftigung erhalten, vollumfänglich ihrem
Arbeitgeber zurückerstatten müssen. In der Ratsdebatte erwähnte Keller den Baspo-
Direktor Matthias Remund, der als Arbeitgebervertreter bei der Pensionskasse Publica
zusätzlich CHF 36'000 erhalte; also als Vertreter des Bundes Geld für eine Tätigkeit
erhalte, die er im Rahmen seiner Baspo-Anstellung erbringe. 
Der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfahl, war im Rat durch Ueli Maurer
vertreten. Der Finanzminister machte geltend, dass es schwierig sei, Leute zu finden,
die neben ihrer Tätigkeit beim Bund auch noch bereit seien, zusätzliche Verantwortung
für wichtige Nebentätigkeiten zu übernehmen. Freilich könne ein Teil dieser Tätigkeit
während der Arbeit ausgeübt werden, man opfere aber auch viel Freizeit, etwa für die
Vorbereitung von Sitzungen. Das Beispiel der Pensionskassen sei bezeichnend: Diese
Tätigkeit beinhalte viel Verantwortung und es sei nicht selbstverständlich, dass man
bereit sei, diese zu übernehmen. Es sei insgesamt durchaus gerechtfertigt, dass der
zusätzliche Aufwand für diese Nebentätigkeiten entschädigt würde. Der Bundesrat
ersuche das Parlament deshalb, ihm die Möglichkeit einer Entschädigung zu belassen,
damit er auch in Zukunft vertrauenswürdige und einsatzfreudige Leute mit dem nötigen
in ihrer Haupttätigkeit erworbenen Know-How für wichtige Nebenbeschäftigungen
finden könne. 
Die Regierung stiess in der grossen Kammer mit ihrer Forderung allerdings auf kein
Gehör. Mit 125 zu 64 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde der Vorstoss an den Ständerat
überwiesen. 11

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Die Löhne und Sozialleistungen für das Bundespersonal standen weiterhin stark im
Fokus der SVP. Nachdem die Ideen einer Stellenplafonierung und einer Personalbremse
im Vorjahr mindestens im Ständerat gescheitert waren, forderte die SVP-Fraktion eine
laufende Anpassung der Löhne in der Bundesverwaltung an jene in der Privatwirtschaft.
Zudem müsse das Bundespersonalrecht an das privatwirtschaftliche Arbeitsrecht
angepasst werden. Die Angleichung sei nötig, weil die Löhne und Sozialleistungen für
das Bundespersonal die Entschädigungen in der Privatwirtschaft «zum Teil massiv
übertreffen». Zugunsten gesunder Staatsfinanzen müssten die Angestellten der
Bundesverwaltung auf den Luxus grosszügiger Leistungen verzichten. Die SVP nannte
etwa den Vaterschaftsurlaub, die Anzahl Ferientage oder die Pensionskassenbeiträge. 
In der Ratsdebatte zog Sandra Sollberger (svp, BL) als Sprecherin für die SVP-Fraktion
einen Vergleich: Ein Bundesangestellter verdiene im Schnitt inkl. 13. Monatslohn und
Ortszuschlag monatlich CHF 9'348; ein «Banker» verdiene hingegen lediglich CHF
8'596. Zudem würden Bundesangestellte Sozialleistungen erhalten, von denen
«Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft nur träumen können».
Der Bundesrat hatte in seiner ablehnenden Stellungnahme darauf hingewiesen, dass er
die Löhne in der Bundesverwaltung periodisch mit der Privatwirtschaft vergleiche. Dies
kritisierte Sollberger, weil es sich bei den Vergleichsfirmen um börsenkotierte,
multinationale Konzerne handle, die in ein ganz anderes Umfeld eingebettet seien als
KMU, welche rund zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz bereitstellten und sich
daher eher für einen Vergleich anbieten würden. 
Diesen Punkt nahm Ueli Maurer als Vertreter der Landesregierung auf. Der Bund als
Arbeitgeber von rund 37'000 Mitarbeitenden sei sicherlich nicht vergleichbar mit
einem KMU. Der Finanzminister wies zudem darauf hin, dass auch andere Vergleiche
schwierig seien, weil Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, andere Bedürfnisse
hätten als Angestellte in der Privatwirtschaft. Dies führe dazu, dass Bundesangestellte
ihrer Anstellung in der Regel treu blieben – genauso wie in der Privatwirtschaft
Angestellte kaum zum Bund wechseln würden, weil sie hier nicht die von ihnen
gewünschten Bedingungen erhalten würden. Man laufe Gefahr, hier Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Wahrscheinlich sei es in der Tat so, dass man in den unteren
Anstellungskategorien höhere Löhne zahle als in der Privatwirtschaft. Dies sei aber in
den oberen Bereichen sicher nicht der Fall. Unter dem Strich stimmten die
Lohnbedingungen. Der Bund entlöhne «gute Arbeitnehmer gut», dazu könne er stehen.

Die Mehrheit des Nationalrats, bestehend aus den geschlossenen SVP- und FDP-
Fraktionen, sah dies freilich anders und stimmte mit 99 zu 93 Stimmen (bei 2

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Enthaltungen) für die Überweisung des Vorstosses an den Zweitrat. 12

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 13

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man
das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 14

Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 15

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 16

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat hatte die Motion der SVP-Fraktion zur Anpassung der Löhne und
Sozialleistungen für das Bundespersonal keine Chance. Im Gegensatz zum Nationalrat
versenkte die kleine Kammer das Begehren letztlich relativ deutlich mit 36 zu 7 Stimmen
bei einer Enthaltung. Bundesrat Ueli Maurer hatte sich bei der Diskussion noch einmal
ins Zeug gelegt und erklärt, dass die in der Motion angebrachten Vergleiche mit der
Privatwirtschaft hinkten und eine Anpassung nicht einfach sei. So würden etwa die
sieben Bundesräte in vier Jahren gleich viel verdienen wie ein CEO einer Grossbank in
einem Jahr. Dass die Regierung also 28 mal günstiger sei, dürfte kaum zu einer
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Anpassung ihrer Entlohnung führen, obwohl die Motion ja eigentlich von einer
Nivellierung ausgehe – wie er mit einem Augenzwinkern feststellte. Freilich gebe es
überall und immer wieder Verbesserungspotenzial, aber der Bund sei im
Sozialleistungsbereich sicher nicht übertrieben grosszügig. 17

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 18

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief
zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli
Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 19
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Der Nationalrat folgte stillschweigend dem Antrag seiner SPK-NR, die Motion Keller (svp,
NW) mit der vom Ständerat angebrachten Änderung anzunehmen. Somit muss der
Bundesrat neue Ablieferungsregeln ausarbeiten, mit denen die Abgabe von
Entschädigungen definiert wird, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis beim
Bund stehen. Die Ablieferungspflicht soll dabei nicht wie von der Motion ursprünglich
vorgesehen vollumfänglich, sondern lediglich angemessen sein. 20

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 21

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
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sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,
weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 22

Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 23

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Nicht zuletzt der Zusammenbruch der Swissair schärfte das Bewusstsein für die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von privatwirtschaftlichen Führungs- und
Managementsentscheiden. Motionen im Nationalrat von Leutenegger (sp, BL), Studer
(evp, AG; 01.3634) und einer aus SP-Abgeordneten gebildeten Minderheit der GPK-NR
für mehr Schutz für Minderheitsaktionäre und mehr Transparenz über Managerlöhne
und Verwaltungsratshonorare wurden bekämpft und ihre Behandlung verschoben.
Ungeteilte Zustimmung fand im Nationalrat die Forderung einer Motion Walker (cvp,
SG), der Bundesrat solle in einem Bericht darlegen, ob bei Aktiengesellschaften nach
schweizerischem Recht eine stärkere Trennung zwischen operativer und strategischer
Führung sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern
notwendig seien. 24

MOTION
DATUM: 05.10.2001
HANS HIRTER

Die SP unternahm einen Versuch, die „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern auch mit
den Mitteln des Steuerrechts zu bekämpfen. Eine von Paul Rechsteiner (SG)
eingereichte entsprechende Motion fand jedoch ausserhalb der Linken keine
Unterstützung und wurde im Nationalrat mit 102 zu 66 Stimmen abgelehnt. Konkret
hatte sie verlangt, die Lohnkosten einer Firma für Gehälter und Entschädigungen, die 1
Mio Fr. pro Jahr und Person übersteigen, nicht mehr als geschäftlichen Aufwand zu
verbuchen, sondern direkt den steuerbaren Gewinnen zuzuordnen. 25
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Geld, Währung und Kredit

Banken

Bien que l’acceptation de l’initiative Minder contre les rémunérations abusives ait
renforcé le poids décisionnel des actionnaires, Susanne Leutenegger Oberholzer (ps,
BL) demande au Conseil fédéral d’interdire les bonus et de plafonner les salaires des
cadres dans les banques d’importance systémique. Elle estime qu'étant donné que les
banques d'importance systémique bénéficie d'une garantie indirecte de l'Etat, une
législation plus stricte devrait leur être imposée afin qu'un minimum de risque financier
ne pèse pas sur le contribuable. Cette motion découle de la décision du Credit Suisse
de distribuer des bonus élevés malgré une perte conséquente. En mettant en exergue la
liberté qui régit notre système économique, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
motion. En outre, il a mentionné l’adoption de l’ordonnance contre les rémunérations
abusives (ORAb) et la loi sur les banques de 2012 (loi dite loi «too-big-too-fail») pour
décrire ses actions depuis la crise financière de 2008. En chambre, la motion a été
rejetée par 129 voix contre 61. 26

MOTION
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Eine von der WAK-SR als Reaktion auf die Ergebnisse des Agrarberichts verfasste
Motion wurde in der Wintersession vom Ständerat angenommen. Sie verlangt vom
Bundesrat, für die ökonomische, soziale und rechtliche Absicherung der in der
Landwirtschaft tätigen 
Frauen zu sorgen. Dazu gehört u.a. die geschlechterspezifische Erfassung von Daten zur
bäuerlichen Erwerbstätigkeit. Bis zur nächsten Agrarvorlage 2018-2021 soll dem
Parlament hierzu ein Bericht vorgelegt werden. 27

MOTION
DATUM: 12.12.2012
JOHANNA KÜNZLER

Eine Motion, die den Bundesrat mit der Gewährleistung der ökonomischen, sozialen
und rechtlichen Absicherung von in der Landwirtschaft tätigen Frauen betraut, wurde
mit Annahme durch die grosse Kammer im Frühjahr definitiv überwiesen. Der Ständerat
hatte den Vorstoss bereits im Vorjahr angenommen. 28

MOTION
DATUM: 17.04.2013
JOHANNA KÜNZLER

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019
eine Motion von Jacques-André Maire (sp, NE) für einen reduzierten
Mehrwertsteuersatz für Damenhygieneartikel an. Der Motionär verlangte damit, dass
die «paradoxe und befremdliche Regelung», gemäss der Damenhygieneartikel wie
Tampons, Binden und Slip-Einlagen zum Normaltarif von 7.7 Prozent besteuert werden,
geändert wird. Eine Unterstellung unter den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 2.5
Prozent würde die Gesamteinnahmen der Mehrwertsteuer lediglich um CHF 10 bis 15
Mio. oder um 0.5 Promille verringern, rechnete der Motionär in seiner Begründung vor.
Damit reagierte Maire auf die Ablehnung seiner 2016 eingereichten Motion (Mo.
16.4061), mit der er damals «grundlegende Hygieneartikel» wie Tampons und Binden,
aber auch WC-Papier oder Seife dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterstellen
wollte. Damals hatte der Bundesrat seine Empfehlung auf Ablehnung unter anderem mit
den zu hohen Kosten und der unklaren Abgrenzung von «grundlegenden
Hygieneprodukten» begründet. Das Argument der Diskriminierung der Frauen hatte er
damals damit bestritten, dass keine Diskriminierung vorliege, wenn nur ein Teil der
Bevölkerung ein Produkt benötige – genauso wie zum Beispiel auch Brillenträger von
der Mehrwertsteuer nicht diskriminiert würden.
Ähnlich wie bei der sogenannten «Pink Tax» oder beim «Gender Pricing», also dem
Aufpreis, der bei Produkten anfällt, die grossmehrheitlich von Frauen gekauft werden,
finden sich auch bei der Mehrwertsteuer zahlreiche Beispiele, bei denen Produkte für
Frauen höher besteuert werden als Produkte für Männer oder neutrale Produkte; ein
prominentes Beispiel ist Viagra, das dem reduzierten Steuersatz von 2.5 Prozent
unterstellt ist, wie verschiedene Medien berichteten. In den letzten Jahren wurden
diese Unterschiede in der Mehrwertsteuer in zahlreichen Staaten bekämpft. 29

MOTION
DATUM: 22.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die vom Bundesrat verlangte, die
gesetzlichen Grundlagen für eine volle Transparenz der Löhne der Geschäftsleitung
(inkl. Boni, Aktienoptionen und „Fringe benefits“) und der
Verwaltungsratsentschädigungen zu schaffen – und zwar sowohl bei den
Aktiengesellschaften des privaten Rechts als auch bei spezialgesetzlichen Anstalten des
Bundes – wurde von den Nationalräten Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO)
bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 30

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Wenige Wochen nach Auffliegen der Millionenbezüge von zwei ABB-Chefs nahm der
Nationalrat gegen den Widerstand der FDP und von Teilen der CVP mit 105 zu 49
Stimmen die im Vorjahr von Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO) bekämpfte Motion
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) an, die vom Bundesrat einen Gesetzesentwurf verlangt,
der alle börsenkotierten Unternehmen verpflichtet, die Bezüge der Geschäftsleitung
und der Verwaltungsräte (inklusive Boni, Aktienoptionen und „fringe benefits“)
individuell offen zu legen. Auf einstimmigen Antrag seiner WAK gab der Nationalrat
zudem einer parlamentarischen Initiative Chiffelle (sp, VD) Folge, die eine Änderung des
OR über die Aktiengesellschaften in dem Sinn fordert, dass die börsenkotierten
Unternehmen verpflichtet werden, in einem Anhang zur Bilanz alle Beträge aufzuführen,
die den Mitgliedern von Verwaltungsräten aufgrund dieser Funktion ausbezahlt werden.
Der Ständerat sah die Angelegenheit als weniger dringlich an. Er wollte vorerst abklären,
ob die neue Richtlinie der Schweizer Börse nicht ausreicht und überwies die Motion
Leutenegger Oberholzer nur als Postulat. Einzig Leuenberger hatte sich für die
verbindliche Form eingesetzt. 31

MOTION
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Etant donné que les Chambres fédérales se sont penchées sur la question de la lutte
contre les abus dans le cadre de la modification des mesures d’accompagnement à la
libre circulation des personnes, le Conseil des Etats a rejeté neuf motions ayant été
adoptées par le Conseil national en 2011 et devenues obsolètes entre-temps. 32

MOTION
DATUM: 29.05.2012
LAURENT BERNHARD

Lors de la session d’automne, le Conseil national a accepté une motion Barthassat (pdc,
GE) chargeant le Conseil fédéral de préparer un plan coordonné de lutte contre la
sous-enchère salariale. 33

MOTION
DATUM: 27.09.2012
LAURENT BERNHARD

Arbeitnehmerschutz

Eine Motion Spielmann (pda, GE) für die Übernahme internationaler und speziell
europäischer Normen für die Gesundheitssicherung am Arbeitsplatz wurde auf Antrag
des Bundesrates lediglich als Postulat überwiesen. 34

MOTION
DATUM: 02.03.1992
MARIANNE BENTELI

In die gleiche Richtung zielte auch ein Vorstoss des Nationalrates. Mit Zustimmung der
Landesregierung überwies er eine Kommissionsmotion, die den Bundesrat auffordert,
die Bestimmungen über die Gesundheitsförderung, den Gesundheitsschutz und die
Sicherheit am Arbeitsplatz, die heute einenteils im Unfallversicherungsgesetz und
anderenteils im Arbeitsgesetz enthalten sind, zu koordinieren und zusammenzufassen
sowie bestehende Lücken insbesondere in der allgemeinen Gesundheitsvorsorge zu
schliessen. 35

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Als Postulat verabschiedet wurde hingegen eine Motion Carobbio (sp, TI), welche den
Bundesrat ersucht, auf dem Verordnungsweg oder durch Weisungen
Ausführungsbestimmungen zum Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den
Personalverleih zu erlassen, die garantieren, dass insbesondere in der Baubranche
temporäre Mitarbeiter nach den Ansätzen der Gesamtarbeitsverträge entlöhnt und
nicht Teile des Lohnes als Spesen deklariert werden, was zu späteren Einbussen bei den
Sozialversicherungen sowie zur Umgehung der Steuerpflichten führt. Der Bundesrat
verwies darauf, dass das Problem dem BIGA bekannt sei, weshalb in Kürze ein
entsprechendes Rundschreiben versandt werde; die Verwaltung nehme sich auch vor,
schärfere Kontrollen durchzuführen. 36

MOTION
DATUM: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Thanei (sp, ZH), welche für gerichtliche Verfahren bei missbräuchlich
erfolgter Kündigung die Einführung der Beweislastumkehr verlangte, wonach inskünftig
der Kündigende und nicht mehr der Gekündigte die volle Beweislast für den
geltendgemachten Kündigungsgrund zu tragen hätte, wurde auf Antrag des Bundesrates
abgelehnt. Die Landesregierung verwies darauf, dass die entsprechenden OR-
Bestimmungen erst seit sieben Jahren in Kraft seien. Seiner Auffassung nach soll der
Gesetzgeber, vor allem bei neueren Gesetzen, nur zur Lösung gewichtiger Probleme,
die von der Rechtssprechung nicht gelöst werden können, erneut eingreifen. Die von
der Motion verlangten Änderungen der Bestimmungen des OR würden diesem
Grundsatz und dem damit verbundenen Vertrauen in die Gerichte jedoch
widersprechen. 37

MOTION
DATUM: 16.09.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer gegen den Willen des Bundesrates mit 141 zu 1 Stimmen angenommenen
Motion beauftragte Nationalrat Raggenbass (cvp, TG) die Regierung, für einen
effizienteren Vollzug des Arbeits- und Unfallversicherungsgesetzes zu sorgen. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, soll die unmittelbare Umsetzung und Kontrolle des
Arbeitsgesetzes in den Betrieben ausschliesslich durch die kantonalen Inspektoren
erfolgen. Die regionalen Arbeitsinspektorate sollen zu Kompetenzzentren
umfunktioniert und die eidgenössischen nur noch als Oberaufsichtsinstanzen tätig sein.
Die Motion wurde auch vom Ständerat angenommen. 38

MOTION
DATUM: 07.12.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte Rechsteiner (sp, SG) einen verstärkten Kündigungsschutz für
Arbeitnehmervertreter in den Stiftungsräten der beruflichen Vorsorge. Der Vorstoss
wurde von Kaufmann (svp, ZH), Steiner (fdp, SO) und Loepfe (cvp, AI) bekämpft und
seine Behandlung deshalb verschoben. 39

MOTION
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) eine strengere Kontrolle der
Arbeitsbedingungen der Lastwagenchauffeure, insbesondere bei der Einhaltung der
Ruhezeiten. Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung der Eingabe, sah sich
aber ausserstande, alle Massnahmen in der gewünschten Form und Zeitspanne
umzusetzen, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. Er machte
insbesondere geltend, umfangreiche Sicherheitskontrollen könnten nur in Absprache
mit den anderen europäischen Staaten erfolgen, da sich sonst für die Schweizer
Wirtschaft ungünstige Wettbewerbsverzerrungen ergeben würden. 40

MOTION
DATUM: 20.06.2003
MARIANNE BENTELI

Le conseiller aux Etats Fabio Abate (plr, TI) demande la modification de l'art. 2 de la loi
sur les travailleurs détachés (LDét), afin que les employeurs étrangers détachant leurs
travailleurs en Suisse respectent les conditions salariales minimales prescrites par la loi
cantonale. Suite à l'acceptation de l'initiative populaire cantonale «Salviamo il lavoro in
Ticino», le Tessin révise sa loi sur le salaire minimal. Le parlementaire redoute que les
employeurs étrangers n'aient pas l'obligation de verser un salaire minimal à leurs
travailleurs détachés temporairement, si la portée de l'art. 2 de la LDét n'est pas
étendue. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Comme la nouvelle loi tessinoise
n'inclut pas les travailleurs détachés, il ne peut pas étendre le champ d'application de
la loi cantonale sur le salaire minimal dans une loi fédérale. 
Lors du passage au Conseil des Etats, la motion est acceptée par 33 voix contre 9 et 1
abstention. La CER-CN, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, partage l'avis du Conseil
fédéral. Une minorité estime que les salaires minimaux cantonaux, comme mesures

MOTION
DATUM: 21.03.2019
DIANE PORCELLANA
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efficaces contre le dumping salarial, doivent être étendus aux travailleurs détachés. Le
Conseil national suit l'avis de l'autre chambre par 97 voix contre 87 et 2 abstentions. La
demande a été soutenue par les groupes UDC, vert'libéral, radical-libéral et PBD. 41

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Seit dem Inkrafttreten der Bestimmungen über den fürsorgerischen Freiheitsentzug
(FFE) im Jahre 1981 flackert immer wieder Kritik an den Modalitäten des FFE auf, dessen
Ausmass heute auf rund 10'000 Fälle pro Jahr geschätzt wird. Gestützt auf eine vom
Nationalfonds mitfinanzierte Studie erhob die Stiftung Pro Mente Sana konkrete
Forderungen, welche in erster Linie eine Ausdehnung der Patientenrechte durch
verbesserte Rekursmöglichkeiten sowie eine Mitsprache bei der Wahl der Therapieform
anstreben. Im Parlament wurde dieses Anliegen von Nationalrätin Caspar-Hutter (sp,
SG) aufgenommen. In einer Motion verlangte sie eine gründliche Überprüfung des FFE
vor allem bei Drogensüchtigen und bei Frauen sowie einen Gesetzesentwurf zur
Stärkung der Patientenrechte, insbesondere einen Rechtsschutz gegenüber
Zwangsbehandlungen. Der Bundesrat verwies darauf, dass der FFE zum
Vormundschaftsrecht gehört, welches im Rahmen der Gesamtrevision des
Familienrechts ohnehin zur Diskussion steht. Auf seinen Antrag wurde die Motion
lediglich als Postulat überwiesen. 42

MOTION
DATUM: 31.12.1993
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Das Unbehagen an der erneut ausgeklammerten Gleichstellung der Geschlechter
veranlasste die Ständeräte Küchler (cvp, OW) (Mo. 91.3107) und Schoch (fdp, AR) zur
Einreichung von zwei Motionen, welche beide die unverzügliche Ausarbeitung einer 11.
AHV-Revision verlangten. Während die Motion Küchler sehr allgemein gehalten war,
forderte die Motion Schoch als Preis für Rentensplitting und Betreuungsgutschriften
auch die Gleichstellung der Geschlechter beim Rentenalter durch die Heraufsetzung
des Pensionierungsalters der Frauen auf 65 Jahre. Dieser Punkt war es denn auch, der
in der Herbstsession zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der Schaffhauser SP-
Ständerätin Bührer und dem Motionär führte. Beide Motionen wurden schliesslich als
Postulat überwiesen. 43

MOTION
DATUM: 21.09.1991
MARIANNE BENTELI

Auch der Ständerat machte sich bereits Gedanken zur 11. AHV-Revision. Diskussionslos
und mit Zustimmung des Bundesrates überwies er eine Motion seiner vorberatenden
Kommission, welche den Bundesrat beauftragt, ohne Verzug die Vorarbeiten für diese
nächste Revision an die Hand zu nehmen, dabei die Altersstruktur der Bevölkerung zu
berücksichtigen und das Rentenalter der Frauen jenem der Männer anzugleichen. 44

MOTION
DATUM: 09.06.1994
MARIANNE BENTELI

Erwerbsersatzordnung (EO)

In seiner Stellungnahme zu einer vom Nationalrat als Postulat überwiesenen Motion
Segmüller (cvp, SG) versprach der Bundesrat, eine Neuregelung der Lohnfortzahlung
bei Mutterschaft speditiv an die Hand nehmen zu wollen und dem Parlament in der
kommenden Legislatur entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Allerdings wollte er
sich in bezug auf die Finanzierung (Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers und/oder
Mutterschaftstaggeldversicherung) noch nicht festlegen. 45

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI
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Krankenversicherung

Gänzlich unbestritten war im Nationalrat eine Motion Addor (svp, VS) zur vollständigen
Übernahme der Kosten der Leistungen bei Mutterschaft durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung. Gemäss KLV übernehme die OKP bestimmte
schwangerschaftsbezogene Leistungen erst nach der dreizehnten
Schwangerschaftswoche, erklärte der Motionär. Gerade bei einem Verlust eines Kindes
im Mutterleib sollten die Eltern aber nicht zusätzlich mit der Übernahme der
entsprechenden Kosten belastet werden, argumentierte Addor. Der Bundesrat empfahl
die Motion zur Annahme und in der Sommersession 2019 folgte der Nationalrat diesem
Rat stillschweigend. 46

MOTION
DATUM: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Eine Kostenbefreiung für Schwangere während der ganzen Schwangerschaft forderte
Irène Kälin (gp, AG) im März 2019 mit einer Motion. Gemäss der aktuellen Regelung gilt
die Kostenbefreiung nur zwischen der 13. Schwangerschaftswoche und der 8. Woche
nach der Geburt. Dass durch diese Regelungen Frauen, die vor der 13.
Schwangerschaftswoche Komplikationen oder gar eine frühe Fehlgeburt erleiden,
benachteiligt werden, habe der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Interpellation
Kälin (Ip. 18.4372) bestätigt. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme. 
Nachdem sie Sebastian Frehner (svp, BS) in der Sommersession 2019 bekämpft hatte,
kam sie in der Herbstsession 2019 zur Behandlung in den Nationalrat. Dort legte
Frehner den Grund für seinen Widerstand gegen den Vorstoss dar: Da ab der 13.
Schwangerschaftswoche tendenziell mehr Leistungen in Verbindung mit der
Schwangerschaft anstünden und vorher eher mehr Leistungen ohne Verbindung zur
Schwangerschaft, müssten Schwangere ab diesem Zeitpunkt für alle Leistungen nach
den Artikeln 25 und 25a KVG – also auch für Leistungen, die nichts mit der
Schwangerschaft zu tun hätten, wie etwa eine Behandlung am Meniskus – keine
Selbstbeteiligung mehr bezahlen. Quasi im Gegenzug müssten sie vorher auch für
schwangerschaftsbedingte Behandlungen eine Selbstbeteiligung übernehmen. Dies sei
eine pragmatische Lösung, die Motionärin wolle nun aber «einfach noch ein bisschen
mehr für die Frauen herausholen», kritisierte Frehner. Diese Argumentation überzeugte
jedoch nur Teile der SVP- und der FDP-Liberalen-Fraktion; der Nationalrat nahm die
Motion mit 135 zu 44 Stimmen (12 Enthaltungen) an. 47

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Der Schutz bei Mutterschaft wurde im Nationalrat ebenfalls thematisiert. Eine von E.
Segmüller (cvp, SG) eingereichte Motion für eine Lohnfortzahlung bei Mutterschaft
wurde, da der Bundesrat versicherte, das Anliegen speditiv an die Hand nehmen zu
wollen, auf seinen Antrag allerdings nur als Postulat angenommen. 48

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative «für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl des
Familiennamens (Familiennameninitiative)» kam nicht zustande. Bereits 1990 war eine
analoge Initiative an der notwendigen Unterschriftenzahl gescheitert. Auch im
Parlament hatte die Forderung nach mehr Freiheit bei der Wahl des Familiennamens
kaum Chancen. Bei der Behandlung einer Motion Haering Binder (sp, ZH) erinnerte
Bundesrat Koller daran, dass der Gesetzgeber seinerzeit bei der Revision des Eherechts
unter allen Umständen an der Einheit des Familiennamens für Ehegatten und Kinder
festhalten wollte, obgleich er sich bewusst war, dass dies dem Gleichheitsgebot in der
Bundesverfassung nicht entspricht. Aus diesem Grund wurde die Motion auf Antrag des
Bundesrates nur als Postulat angenommen. 49

MOTION
DATUM: 16.12.1992
MARIANNE BENTELI

Ebenso wie eine Motion Estermann (svp, LU; Mo. 20.3191) erfuhr auch eine Motion von
Siebenthal (svp, BE) mit dem Zweck der weiteren Reduktion von
Schwangerschaftsabbrüchen in der Sondersession im Mai 2022 eine deutliche Abfuhr.
Konkret hatte die Motion des Berner SVP-Nationalrats gefordert, dass Frauen mit
Problemschwangerschaften umfassender über die Risiken einer Abtreibung beraten
werden. Aufgrund der bereits bestehenden Beratungsangebote – namentlich erwähnte
die Regierung die im Protokoll der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (SGGG) erwähnten Beratungsmöglichkeiten sowie die bestehenden

MOTION
DATUM: 11.05.2011
MARLÈNE GERBER
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kostenlosen Schwangerschaftsberatungsstellen für gesundheitliche und psychosoziale
Belange – sah der Bundesrat keinen Handlungsbedarf und empfahl die Motion zur
Ablehnung. Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung mit 143 zu 32 Stimmen bei 11
Enthaltungen. Zustimmung erfuhr die Motion von einer knappen Mehrheit der SVP-
Fraktion sowie von fünf Mitgliedern der Mitte-Fraktion. Ebenso stammten die
Enthaltungen aus diesen beiden Fraktionen. Yvette Estermann und Erich von Siebenthal
sind darüber hinaus an zwei im Dezember 2021 lancierten Volksinitiativen beteiligt, die
Einmal-darüber-schlafen-Initiative und die Lebensfähige-Babys-retten-Initiative, die
als Ziel ebenfalls die Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen verfolgen. 50

En juin 2013, Antonio Hodgers (pev, GE) avait posé une motion demandant au Conseil
fédéral de proposer des modifications législatives permettant aux cantons d'instaurer
un congé paternité financé par les assurances sociales. Le Conseil fédéral avait en 2013
conseillé de rejeter la motion, puisque le département fédéral de l'Intérieur planchait
au même moment sur un rapport explorant les diverses pistes possibles pour
l'instauration d'un tel congé. Suite au départ du Conseil national de son camarade de
parti, la députée Aline Trede (pes, BE) a repris le dossier. Elle a défendu la motion en
présentant l'argument de l'égalité des sexes ainsi qu'un argument plus économique: un
congé paternité permet aux femmes de revenir sur le marché du travail et pallie ainsi au
manque de main d’œuvre qualifiée. Lors de la session parlementaire de printemps
2015, le conseiller fédéral Alain Berset s'exprimait contre la motion, principalement en
raison de la trop grande marge de manoeuvre accordée aux cantons pour un objet qui,
selon le Conseil fédéral, risque de causer de trop importantes différences de
traitement entre les régions. Le socialiste ne s'est cependant pas opposé au principe
de la proposition et a appelé le parlement à réfléchir à la suite à donner à cette
question sur la base du rapport que le Conseil fédéral avait rédigé suite au postulat Fetz
(11.3492). Le Conseil national a refusé la motion à 93 voix contre 78, avec 9 abstentions.
Le non provenait principalement des groupes UDC et radical-libéral.

MOTION
DATUM: 05.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

La députée verte Aline Trede (pes, BE) avait déposé en décembre 2014 une motion pour
un congé parental de 18 mois, dont 6 devaient être pris par le père. Dans son plaidoyer,
elle prend pour exemple le reste des pays de l'OCDE, dont l'Allemagne et la Suède, qui
connaissent des régimes d'assurance parentale bien plus généreux. Le Conseil fédéral
s'est prononcé en défaveur de cette motion. D'accord sur l'importance pour un père
de bénéficier aussi d'un congé parental lors des premiers mois de son enfant pour des
questions de favorisation du retour dans la vie active de la mère et d'éducation des
générations futures, il reproche cependant à la motionnaire deux points de son projet.
Premièrement l'imprécision quant à la teneur du congé. Celui-ci serait-il indemnisé? Et
si oui, à quelle hauteur et par qui? Deuxièmement, les sept sages s'inquiètent des
retombées d'un tel congé sur l'économie: ils estiment le coût d'un congé parental de
six mois à entre 1418 et 1772 millions de francs. Le Conseil fédéral rappelle que suite au
postulat Fetz "Congé parental et prévoyance familale facultatifs" (11.3492) il a présenté
un rapport présentant huit modèles différents de congé parentaux. La solution
privilégiée jusque-là reste le développement et l'encouragement de l'accueil extra-
familial. Suite à la non réélection de Madame Trede, la motion a été reprise en
décembre 2015 par sa camarade de fraction, Sibel Arslan.

MOTION
DATUM: 03.12.2015
SOPHIE GUIGNARD

En 2015, la députée Trede (verts, BE) avait demandé au Conseil fédéral de réaliser une
enquête sur le congé de paternité en Suisse. Elle avait déjà en 2013 lancé un postulat
sur le même sujet. Le Conseil fédéral ayant réalisé cette même année un rapport dont
la première partie se penche sur le sujet, il n'estime pas opportun de renouveler
l'exercice. De plus, les données qui différencierait ce rapport de celui que demande
Mme Trede, à savoir l'usage que font les pères des différentes possibilités de congé qui
leur sont offertes, demanderait un travail de documentation trop lourd. Le conseiller
fédéral Berset, en charge de ce dossier, ajoute que comme une initiative populaire a
été déposée pour un congé paternité, le parlement aura, à ce moment-là, l'opportunité
de demander les éclaircissements nécessaires. Le Conseil national, suivant son avis, a
alors rejeté l'objet par 123 voix contre 60, avec 9 abstentions. 51

MOTION
DATUM: 07.06.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Une petite semaine après le 14 juin, le PLR Philipp Müller a estimé important de
favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle. Il propose ainsi
d'instaurer un congé parental souple et moderne. Le nouveau congé serait de seize
semaines plutôt que de quatorze, et sa répartition se ferait librement entre les parents.
Si les huit premières semaines devraient rester réservées à la mère, il serait possible
pour le père de profiter des huit semaines restantes, en accord avec elle. Les parents
pourraient également se répartir ces huit semaines à leur guise. En l'absence d'accord
entre les parents, quatorze semaines resteraient garanties à la mère, et l'autre parent
se verrait attribuer les deux semaines supplémentaires. 
Le débat à la chambre haute a eu lieu au lendemain de l'acceptation par le Conseil
national du contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité. Trois
sénateurs PLR ont tenu à préciser la spécificité de la présente motion par rapport au
contre-projet, qui, pour rappel, propose un congé paternité de deux semaines. La
motion Müller souhaite instaurer un congé parental, et non un congé paternité en plus
du congé maternité, quand bien même en termes de durée, les projets sont similaires.
Anne Seydoux Christe est intervenue pour souligner que la moyenne du congé parental
dans les pays de l'OCDE s'élève à 54 semaines, ce qui rend la formulation de Müller
inacceptable, parce que trop limitative. Josef Dittli, lui, voit le projet Müller comme une
première base de discussion, qui permettrait un débat futur sur l'augmentation du
nombre de semaines. Le Conseiller fédéral Berset a exposé la position du Conseil
fédéral sur la motion. D'abord, comme le projet de congé paternité de deux semaines a
dépassé l'étape d'élimination des divergences et est en attente du vote final, il serait
incongru de lancer un projet en parallèle. De plus, la convention n°183 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) prévoit un congé indivisible de quatorze semaines pour la
mère. L'avis du Conseil fédéral a été suivi par 23 voix contre 10 et 3 abstentions. L'objet
est désormais liquidé. 52

MOTION
DATUM: 12.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Anlässlich der Frauensession  wurde in allen Arbeitsgruppen die nach wie vor
ausstehende Ratifizierung des UNO-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau verlangt und die Präsidentin der Vorbereitungsgruppe,
Nationalrätin Stocker (gp, ZH) beauftragt, eine entsprechende Motion einzureichen. Der
Vorstoss wurde von allen Nationalrätinnen mitunterzeichnet. Da der Bundesrat
glaubhaft machen konnte, dass die aktuelle Situation in der Schweiz, auch wenn sie den
Anforderungen des Übereinkommens noch nicht in allen Teilen genüge, doch mit der
programmatischen Idee der Konvention vereinbar sei, und er zudem versprach, das
Übereinkommen in der nächsten Legislatur vorzulegen, wurde die Motion auf seinen
Wunsch hin nur als Postulat überwiesen. 53

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte die Basler SP-Nationalrätin von Felten den Bundesrat
beauftragen, als Arbeitgeber ein Impulsprogramm zu lancieren, welches auch auf
Niveau der Kaderstellen eine Förderung der partnerschaftlichen Teilung der
Betreuungsarbeit ermöglicht, wobei auch eine Quotierung zum Zuge kommen müsste.
Der Bundesrat verwies auf die obenerwähnten Weisungen und den Umstand, dass die
Arbeitsgruppe "Arbeitszeit 2000", welche verwaltungsintern Modelle für eine
zukunftsgerichtete Arbeitszeit erarbeitet, die weiteren von der Motion aufgeworfenen
Punkte (Recht auf Reduktion der Arbeitszeit bei Betreuungsaufgaben von Angehörigen,
Überzeitverbot für Betreuungspflichtige sowie Elternurlaub) bereits in ihre
Uberlegungen einbeziehe. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion nur als
Postulat überwiesen. 54

MOTION
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die regelmässige statistische
Erfassung der gesamtgesellschaftlich geleisteten Arbeit von Frauen und Männern
sowie eine Schätzung des Verhältnisses zwischen der Wertschöpfung bezahlter und
unbezahlter Arbeit als Ergänzung zur nationalen Buchhaltung. Sie begründete ihren
Vorstoss damit, dass eine frauengerechte Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik
nur im Wissen um die effektiv geleistete, gesamtgesellschaftliche Arbeit formuliert
werden könne. Der Bundesrat anerkannte durchaus die grosse Bedeutung der
unbezahlten Arbeit, verwies jedoch auf methodische und finanzielle Probleme bei der
Erstellung von derartigen Statistiken. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als
Postulat verabschiedet. 55

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Im Bestreben, die Gleichstellung der Geschlechter insbesondere in der Sozialpolitik
und im Bildungswesen fortzusetzen, wollte die FDP-Fraktion des Nationalrates den
Bundesrat mit einer Motion verpflichten, das Bundesamt für Statistik anzuweisen,
inskünftig die durch Frauen und Männer erbrachten gesellschaftlichen Leistungen wie
Hausarbeit und soziale Einsätze im Rahmen der Nationalen Buchhaltung zu erfassen
sowie durch eine Aufstockung der Forschungsgelder dafür zu sorgen, dass evidente
Wissenslücken bei den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der
Geschlechterdifferenzen geschlossen werden. Der Bundesrat erinnerte daran, dass er
bereits im Vorjahr in Beantwortung einer ähnlichlautenden Motion Goll (frap, ZH) aus
finanzpolitischen Gründen nur sehr zurückhaltend auf dieses Ansinnen eingegangen
war. Auf seinen Antrag hin wurde die Motion als Postulat überwiesen. 56

MOTION
DATUM: 23.06.1995
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Vermot (sp, BE) den Bundesrat beauftragen, die
gesetzlichen Möglichkeiten zu schaffen, damit Tänzerinnen aus dem Ausland, die
bereits in der Schweiz sind, nicht nur als Artistinnen arbeiten können, sondern auch die
Möglichkeit erhalten, in anderen Berufen Arbeit zu finden. Der Bundesrat verwies auf
die bereits getroffenen Massnahmen und vertrat die Ansicht, die Möglichkeit des
Berufswechsels würde dazu führen, dass diese Frauen bei der Zulassung gegenüber
anderen ausländischen Personen bevorzugt wären, weshalb er beantragte, die Motion
zu verwerfen. Die Ablehnung erfolgte allerdings nur knapp mit 59 zu 55 Stimmen. 57

MOTION
DATUM: 04.03.1997
MARIANNE BENTELI

Dem Tatbestand der sexuellen Belästigung in der Bundesverwaltung wollte
Nationalrätin Teuscher (gb, BE) zu Leibe zu rücken. In einer von 57 weiteren
Parlamentariern und Parlamentarierinnen mitunterzeichneten Motion listete sie die
vom Bundesrat zu ergreifenden Massnahmen auf, welche über die Bezeichnung von
Ansprechpersonen, von verbindlichen Richtlinien zur Prävention bis zur gezielten
Schulung bezüglich dieser Frage reichten. Der Bundesrat unterstrich seinen
unmissverständlichen Willen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auf keinen Fall zu
dulden. Im einzelnen legte er die bereits unternommenen Anstrengungen dar. Auf
seinen Antrag wurde die Motion als Postulat überwiesen. 58

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat lehnte eine Motion des Nationalrates, wonach ausländischen Cabaret-
Tänzerinnen, die sich bereits in der Schweiz aufhalten, die Möglichkeit zu geben sei,
auch in anderen Berufen Arbeit zu finden, als zu weit gehend ab. Insbesondere würde
dies zu einer Bevorzugung dieser Frauen führen, da andere Ausländerinnen mit
begrenzter Aufenthaltsbewilligung keinen Anspruch auf Berufswechsel haben. Hingegen
nahm er eine Empfehlung seiner staatspolitischen Kommission an, die den Bundesrat
einlädt, die Aufnahme einer anderen Tätigkeit zumindest in Härtefällen zuzulassen. 59

MOTION
DATUM: 12.03.1998
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Bühlmann (gp, LU), die verlangte, es sei die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, damit die nationalen Frauendachverbände eine finanzielle Unterstützung
durch den Staat erhalten, nahm der Nationalrat auf Antrag der Landesregierung,
welche die bereits bestehenden Möglichkeiten der Subventionierung zuerst einmal
prüfen wollte, lediglich als Postulat an. 60

MOTION
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Hubmann (sp, ZH) verlangte, bei Lohngleichheitsklagen sei das öffentlich-
rechtliche Arbeitsverhältnis dem privatrechtlichen gleichzustellen. Heute kann
öffentliches Personal erst dann eine Schlichtungsstelle anrufen, wenn es bereits
Beschwerde eingereicht hat. Nach Ansicht der Motionärin verstösst dies gegen den Sinn
des Gesetzes, wonach die Streitigkeiten möglichst ausserhalb formeller
Beschwerdeverfahren geregelt werden sollen, um das künftige Arbeitsverhältnis nicht
unnötig zu belasten. Auf Antrag des Bundesrates, der sich einen gewissen
Handlungsspielraum erhalten möchte, um diese Frage im Rahmen des neuen
Bundespersonalgesetzes und der mit dem Schlichtungsverfahren gesammelten
Erfahrungen zu überprüfen, wurde die Motion als Postulat überwiesen. 61

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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1996 hatte Nationalrätin Goll (sp, ZH) eine Motion eingereicht, mit welcher der
Bundesrat beauftragt werden sollte, im Bundesbudget das Instrument einer
Frauenverträglichkeitsprüfung einzuführen. Die Motion war zuerst von Fehr (svp, ZH)
bekämpft und dann aufgrund der Behandlungsfristen abgeschrieben worden. Ende 1999
reichte sie den Vorstoss im gleichen Wortlaut erneut ein. Der Bundesrat verwies auf die
geringen Steuerungsmöglichkeiten eines Bundesbudgets. Angesichts der
gleichstellungspolitischen Bedeutung des Themas war er aber bereit, das Anliegen zur
Prüfung entgegen zu nehmen, worauf die Motion als Postulat verabschiedet wurde. 62

MOTION
DATUM: 16.06.1999
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls mit einer Motion wollte die Fraktion der Grünen erreichen, dass die gesamte
Verfassung auf gleichstellungspolitische Aspekte durchforstet und entsprechend
angepasst wird. Der Bundesrat vertrat die Auffassung, die gleichstellungspolitischen
Postulate seien bei der Verfassungsrevision genügend berücksichtigt worden. Auf
seinen Antrag wurde der Vorstoss mit 81 zu 47 Stimmen abgelehnt. 63

MOTION
DATUM: 07.03.2000
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Legislaturplanung 1999-2003 reichte die vorberatende Kommission des
Nationalrates eine Richtlinienmotion ein, die den Bundesrat verpflichtet hätte, den
eidgenössischen Räten bis zur Wintersession 2001 einen Bericht über die eingeleiteten
Massnahmen und den Stand der Umsetzung des Aktionsplanes der Schweiz zur
Gleichstellung von Frau und Mann (Folgearbeiten zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz von
1995) vorzulegen. Der Bundesrat erklärte, der Aktionsplan habe die Einsetzung einer
Begleitgruppe und die regelmässige Berichterstattung an den Bundesrat
institutionalisiert. Da die Adressatinnen und Adressaten für die verabschiedete
Aktionsplattform (Bundesrat, Departemente, Verwaltung, Kantone und Gemeinden,
Bildungsinstitutionen, Medien, Nichtregierungsorganisationen usw.) sehr heterogen
seien, möchte er diesen genügend Zeit lassen, um die vorgeschlagenen Massnahmen
mit Rücksicht auf ihre eigenen Prioritäten und Ressourcen zu evaluieren. Ein erster
Bericht der Begleitgruppe sei deshalb realistischerweise erst für Ende 2002 zu
erwarten. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion lediglich in Postulatsform
überwiesen. 64

MOTION
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion forderte Nationalrätin Maury Pasquier (sp, GE) den Bundesrat auf, die
nötigen Schritte zu unternehmen, damit die Schweiz so rasch wie möglich das
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau unterzeichnen und ratifizieren kann. Das Protokoll, das Ende
1999 zur Unterzeichnung aufgelegt worden war, erlaubt zum einen Personen, die wegen
ihres Geschlechts diskriminiert werden, Einzel- oder Kollektivbeschwerden beim dafür
zuständigen UNO-Ausschuss einzureichen, wenn die innerstaatlichen Rechtsmittel
erschöpft sind; zum anderen beinhaltet es ein Untersuchungsverfahren, das es dem
Ausschuss ermöglicht, bei schwerwiegenden oder systematischen Verletzungen der
Frauenrechte eigene Ermittlungen aufzunehmen. Der Bundesrat beteuerte, dass er voll
und ganz hinter den Zielen des Fakultativprotokolls stehe; da die Schweiz gemäss
bisheriger Praxis Abkommen aber nur unterzeichnet, wenn sie diese auch ratifizieren
kann, müssten vorgängig die Auswirkungen auf die schweizerische Rechtsordnung
einlässlich geprüft werden. Aus diesem Grund beantragte er erfolgreich die
Umwandlung des Vorstosses in ein Postulat. 65

MOTION
DATUM: 15.12.2000
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion forderte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL), sämtliche Vorlagen des
Bundesrates seien bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung zu prüfen. Der
Bundesrat erinnerte daran, dass bereits mehrfach diesbezügliche Vorstösse in
Postulatsform überwiesen worden seien. Im neuen Parlamentsgesetz sei das Anliegen
aufgenommen worden, weshalb dieser Punkt der Motion als erfüllt abgeschrieben
werden könne. Leutenegger verlangte zudem, es sei ein Gleichstellungscontrollig der
ganzen Verwaltungstätigkeit mit periodischer Berichterstattung ans Parlament
einzuführen. Hier verwies der Bundesrat auf bereits eingeleitete Arbeiten innerhalb der
Verwaltung, weshalb dieser Punkt auf seinen Antrag nur als Postulat angenommen
wurde. 66

MOTION
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Mit einer Motion wollte Nationalrätin Teuscher (gp, BE) den Bundesrat beauftragen,
Vorbereitungen zu treffen, damit die Schweiz unverzüglich das Protokoll Nr. 12 der
Europäischen Menschenrechtskonvention zur Verhinderung von Diskriminierungen
unterzeichnen kann. Der Bundesrat anerkannte, dass er in seinem Jahresbericht 2000
über die Tätigkeit der Schweiz im Europarat die Bedeutung dieses Zusatzprotokolls für
die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann unterstrichen habe; im jetzigen
Moment seien aber die Tragweite des Protokolls und die Folgen seiner Umsetzung für
die schweizerische Rechtsordnung noch schwer abzuschätzen. Aus diesem Grund
beantragte er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Nichts wissen wollte der
Nationalrat hingegen von einer parlamentarischen Initiative Teuscher, die ein Gesetz
verlangte, mit dem Gender-Mainstreaming auf Bundesebene zum verbindlichen
Leitprinzip werden sollte. Die Initiantin wollte damit sicherstellen, dass der Aspekt der
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei jedem politischen Handeln
berücksichtigt wird. Auf Antrag der Kommission wurde die Initiative mit 118 zu 51
Stimmen abgelehnt. 67

MOTION
DATUM: 08.03.2002
MARIANNE BENTELI

Im Dezember reichte Nationalrat Wehrli (cvp, SZ) eine Motion ein, die forderte, dass
sich die Gleichstellungsbüros künftig schwerpunktmässig der besseren Integration
ausländischer Frauen widmen sollen, weil die Gleichstellung für die Schweizer Frauen
weitgehend erfüllt sei. Dies löste Protest von linken und grüne Parlamentarierinnen aus.
Sie erachteten die Integrationsförderung zwar als wichtig, wehrten sich aber dagegen,
diese auf Kosten der übrigen Gleichstellungsarbeit auszubauen. Für sie ist die Schweiz
von einer Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern noch weit entfernt. 68

MOTION
DATUM: 14.12.2006
MARIANNE BENTELI

Zu dem vom Bundesrat im Vorjahr vorgelegten Bericht zur Wirksamkeit des
Gleichstellungsgesetzes und den dazugehörenden Empfehlungen des Bundesrates
reichten Parlamentarierinnen vor allem aus dem links-grünen Lager einen ganzen
Strauss von Vorstössen ein, die in der Frühjahrssession im Nationalrat zur Behandlung
kamen. Mit einem Postulat forderte Roth-Bernasconi (sp, GE) den Bundesrat auf, rasch
einen Zusatzbericht über die Umsetzung seiner Empfehlungen vorzulegen. Trotz
Fundamentalopposition der SVP – Bortoluzzi (ZH) bezeichnete die Debatte als „Unsinn“
und die Vorstösse als Teil einer „sozialistischen Gleichmacherei“ – und dem Antrag des
Bundesrates, das Postulat abzulehnen, weil die Problematik zu komplex sei, um schon
bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können, wurde es mit 84 zu 70 Stimmen
überwiesen. Dafür stimmten die geschlossenen Fraktionen von GP und SP, eine knappe
Mehrheit der CVP und einige Freisinnige. Mit 83 zu 71 Stimmen nahm der Rat auch eine
Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen umfassenden Massnahmenplan zur
Gleichstellung unter Federführung des Bundes und unter Einbezug von Kantonen,
Gemeinden, Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden an. Der Bundesrat sprach sich
gegen einen verbindlichen Auftrag aus, da es wirkungsvoller sei, konkrete Massnahmen
zu treffen, statt Ressourcen mit der Ausarbeitung eines Massnahmenplanes zu binden.
Der Ständerat liess sich von dieser Argumentation überzeugen und verwarf die Motion
mit 15 zu 11 Stimmen. 69

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI

Verschiedene Vorstösse betrafen die Lohngleichheitsklagen und deren Folgen für die
Betroffenen. Hofmann (sp, AG) verlangte eine Ausdehnung des Klagerechts bei
individueller Lohndiskriminierung auf Arbeitnehmerorganisationen. Der Bundesrat
anerkannte, dass die heutige Situation unbefriedigend ist, weil sie die klagewillige
Person sehr stark exponiert. Er sei deshalb auch bereit, die Vor- und Nachteile
verschiedener Modelle von Behörden mit Untersuchungs- und
Durchsetzungskompetenzen zu prüfen. Einem generellen, vom Individuum losgelösten
Klagerecht könne er aber nicht zustimmen, da dies ein rechtliches Novum wäre. Mit 85
zu 69 Stimmen wurde die Motion verworfen, mit ähnlichem Stimmenverhältnis auch ein
Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Po. 06.3033), das die Einsetzung einer
unabhängigen Behörde verlangte. Ebenfalls keine Chance hatte eine Motion Roth-
Bernasconi (sp, GE) (Mo. 06.3028), die eine Ausdehnung der Beweislastumkehr auch für
die Tatbestände der sexuellen Belästigung und der Diskriminierung bei der Anstellung
forderte. Der Bundesrat verwies darauf, dass der Gesetzgeber seinerzeit diese beiden
Bereiche ausdrücklich ausgenommen habe, weshalb er nicht bereit sei, hier eine
Änderung zu verlangen. Mit 81 zu 72 Stimmen wurde diese Motion ebenfalls abgelehnt. 70

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI
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Mit zwei Motionen wollte Nationalrätin Hubmann (sp, ZH) den Kündigungsschutz für
den Fall von Klagen zur Lohngleichheit und zu sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz
verstärken. Einerseits forderte sie eine Ausdehnung des Kündigungsschutzes von sechs
Monaten auf drei Jahre. Andererseits verlangte sie, im Fall einer früheren Kündigung
seien derart hohe Entschädigungen rechtlich zu verankern, dass die Angst vor einem
Verlust des Arbeitsplatzes und des daraus resultierenden Erwerbsausfalls aufgewogen
werden könnten (Mo. 06.3032). Der Bundesrat argumentierte, im Fall einer Klage sei das
Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin meistens derart
zerrüttet, dass eine länger dauernde Fortführung einer Anstellung nicht zugemutet
werden könne. Die Entschädigungen seien bewusst an jene nach OR angeglichen
worden, weshalb es stossend wäre, dass eine missbräuchliche Kündigung nach
Gleichstellungsgesetz zu höheren Entschädigungen führen würde als nach OR. Die
Motionen wurden mit 89 zu 67 resp. mit 88 zu 67 Stimmen abgelehnt. Beide
Abstimmungen entsprachen dem bekannten Muster: die (fast) geschlossenen
Fraktionen von CVP, FDP und SVP gegen die ebenso einhelligen Fraktionen von GP und
SP. 71

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates, welcher auf das bestehende gesetzliche
Instrumentarium verwies, nahm der Ständerat mit klarem Mehr eine Motion Heberlein
(fdp, ZH) an, die diesen beauftragt, umgehend im Bereich der Zwangsheiraten aktiver
zu werden. Zwangsheiraten unter Immigranten seien nicht Ausdruck eines Rechts auf
„Anderssein“ und auch nicht mit dem Verweis auf die Multikulturalität der Gesellschaft
zu rechtfertigen. Es müssten in allen gesetzgeberischen Bereichen (Straf-, Zivil- und
Ausländerrecht) Massnahmen ergriffen werden, um Zwangsehen resp. arrangierte
Heiraten zu verhindern. Den betroffenen Frauen müssten zudem „Ausstiegshilfen“
angeboten werden, um dem familiären Druck standhalten zu können. Schätzungsweise
sind in der Schweiz jedes Jahr mehrere hundert Frauen Opfer einer Zwangsehe. Mitte
November veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht zu diesem Thema. Seiner
Ansicht nach reichen die bestehenden Gesetze (insbesondere das neue AuG), um gegen
diese Praktiken vorzugehen. 72

MOTION
DATUM: 15.11.2007
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der grossen gleichstellungspolitischen Debatte, welche der Nationalrat
symbolisch am Internationalen Tag der Frau (8. März) durchführte, hatte Nationalrätin
Roth-Bernasconi (sp, GE) vorerst Erfolg mit einer Motion, die ein verstärktes
Engagement des Bundes bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen verlangte. Der
Motionstext nahm Bezug auf die 2006 vom Europarat lancierte Kampagne zur
Bekämpfung von Gewalt – einschliesslich häuslicher Gewalt – an Frauen. Der Bundesrat
sollte beauftragt werden, sich aktiv und nach aussen sichtbar an dieser Kampagne zu
beteiligen. Der Bundesrat verwies auf bereits unternommene Anstrengungen, wollte
aber wegen mangelnder Ressourcen keinen weiterführenden Auftrag annehmen,
weshalb er Ablehnung der Motion beantragte. Entgegen der Meinung des Bundesrates
war der Nationalrat der Auffassung, in diesem Bereich könnte noch mehr getan werden,
weshalb er die Motion mit 95 zu 58 Stimmen überwies. Für die dann aber erfolgte
Ablehnung durch den Ständerat war nicht die Berechtigung des Anliegens an sich, das
eigentlich unbestritten war, sondern der „Aufhänger“, die Europaratskampagne,
entscheidend, da diese im März 2008 ausläuft. 73

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Wehrli (cvp, SZ) die Tätigkeit des Eidg. Büros für
Gleichstellungsfragen sowie der Gleichstellungsbeauftragten in den Departementen
und Ämtern neu orientieren und in den Dienst der Ausländerintegration stellen. Der
Bundesrat widersprach dem vehement. Die Integration der Ausländerinnen und
Ausländer sei eine Querschnittaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden, welche
nicht primär frauenspezifischen Charakter habe. Dennoch wurde die Motion, wenn
auch nur sehr knapp mit 77 zu 72 Stimmen angenommen, dann allerdings vom Ständerat
klar mit 24 zu 8 Stimmen abgelehnt. 74

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI
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Im Vorjahr hatte der Ständerat gegen den Willen des Bundesrates, der das bestehende
gesetzliche Instrumentarium als genügend erachtete, eine Motion Heberlein (fdp,ZH)
gutgeheissen, welche eine aktivere Rolle des Bundes bei der Verhinderung von
Zwangsheiraten resp. arrangierten Heiraten verlangt. Der Nationalrat stimmte dem
verbindlichen Auftrag zu, modifizierte ihn aber in dem Sinn, dass die Massnahmen
lediglich Zwangsheiraten betreffen sollen, da arrangierte Heiraten ja auch in
beiderseitigem Einverständnis der betroffenen Personen zustande kommen können,
und überdies der Nachweis, dass die Ehe das Resultat von Absprachen ist, kaum
erbracht werden könnte; arrangierte Ehen, die nicht freiwillig geschlossen werden,
erfüllten ohnehin den Tatbestand der Zwangsheirat. Der Ständerat übernahm nach
kurzer Diskussion diese Änderung. Als Sofortmassnahme gegen Zwangsheiraten
kündigte der BR an, künftig keine Eheschliessungen von Personen unter 18 Jahren mehr
zu anerkennen. 75

MOTION
DATUM: 12.03.2008
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies in der Sommersession eine Motion Heim (sp, SO) zur
Eindämmung von „häuslicher Gewalt“. Die kleine Kammer wandelte den Vorstoss in
der Herbstsession in einen Prüfungsauftrag um. Der Bundesrat muss einen Bericht zur
Einstellungspraxis beim Tatbestand der häuslichen Gewalt in den Kantonen erarbeiten.
Dabei hat er unter anderem zu untersuchen, ob die provisorische Einstellung des
Verfahrens auf Antrag vom Besuch eines Lernprogramms gegen Gewalt abhängig
gemacht und von Amtes wegen wieder aufgenommen werden soll, wenn sich die
Tatperson dem Programm entzöge. 76

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Eine Motion Geissbühler (svp, BE), mit der gefordert wurde, die häusliche Gewalt
entweder als klares Offizialdelikt oder ansonsten wieder als Antragsdelikt
auszugestalten, wurde vom Nationalrat in der Sommersession knapp mit 83 zu 78
Stimmen verworfen. Die Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt waren 2003 von
Antrags- in Offizialdelikte geändert worden. Allerdings sehen die neuen Bestimmungen
vor, dass ein Verfahren auf Begehren des Opfers zunächst provisorisch eingestellt
werden kann; verlangt das Opfer innert sechs Monaten keine Wiederaufnahme des
Verfahrens, so erfolgt die definitive Einstellung. 77

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Eine Motion Prelicz-Huber (gp, ZH), welche den Bundesrat beauftragt, die
Teilzeitstellen und Jobsharing-Möglichkeiten in der Bundesverwaltung und den
öffentlichen Betrieben auszubauen, wurde im Berichtsjahr von beiden Räten
gutgeheissen. Während der Nationalrat die Motion in ihrer ursprünglichen Fassung – in
der von einem raschen und massiven Ausbau die Rede ist – befürwortete, stimmte der
Ständerat einer abgeschwächten Variante zu, mit der bloss ein Ausbau gefordert wird. 78

MOTION
DATUM: 31.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Jahr 2009 hatte der Ständerat eine Motion Heim (sp, SO) zur Eindämmung von
häuslicher Gewalt in einen Prüfungsauftrag umgewandelt. Der abgeänderte Vorstoss
wurde vom Nationalrat in der Frühjahrssession überwiesen. Der Bundesrat wird damit
beauftragt, einen Bericht zur Einstellungspraxis beim Tatbestand der häuslichen Gewalt
in den Kantonen zu erarbeiten. 79

MOTION
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Mit einer Motion forderte der SVP Politiker Yvan Perrin(NE) den Einsatz von
elektronischen Geräten, die das Kommen und Gehen des gewalttätigen Partners
überwachen und signalisieren, wenn dieser gegen eine Fernhaltemassnahme verstösst.
Dieser Vorstoss wurde vom Nationalrat ebenfalls gutgeheissen. 80

MOTION
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

National- und Ständerat hatten im Jahr 2009 eine Motion Prelicz-Huber (gp, ZH)
gutgeheissen, die den Bundesrat beauftragt, die Teilzeitstellen und Jobsharing-
Möglichkeiten in der Bundesverwaltung und in den öffentlichen Betrieben auszubauen.
Die Kleine Kammer hatte dabei einer abgeschwächten Variante den Vorzug gegeben, in
der bloss von einem Ausbau und nicht wie ursprünglich vorgesehen von einem „raschen
und massiven“ Ausbau die Rede ist. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
überwies der Nationalrat die Motion in der abgeänderten Form. 81

MOTION
DATUM: 18.03.2010
ANDREA MOSIMANN
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Im Berichtsjahr verwarf der Nationalrat eine Motion Maury Pasquier (sp, GE), die eine
Kampagne zur Sensibilisierung der Frauen für politische Fragen forderte. Ebenfalls
abgelehnt wurde eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) (Mo. 07.3375), mit der gesetzliche
Anpassungen verlangt wurden, um eine angemessene Vertretung der Geschlechter bei
den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der eidgenössischen Gerichte zu
gewährleisten. 82

MOTION
DATUM: 20.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Die Landesregierung war gegen die Schaffung einer Fachstelle für Buben-, Männer-
und Väterfragen. Zudem lehnte sie die Umbenennung der eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen in eine beide Geschlechter berücksichtigende Bezeichnung ab. Der
Bundesrat begründete diese Haltung – eine Stellungnahme auf die Motion von
Graffenried (gp, BE) – damit, dass sich das Büro für Gleichstellung bereits für Anliegen
der Geschlechtergleichheit einsetze. Diese Haltung löste bei den Männerorganisationen
Empörung aus. Das Parlament hat diesen Vorstoss im Berichtsjahr noch nicht
behandelt. 83

MOTION
DATUM: 16.02.2011
ANITA KÄPPELI

Chancenlos war im Nationalrat hingegen eine Motion Prelicz-Huber (gp, ZH), welche
eine Frauenquote für Verwaltungsräte in Firmen ab einer bestimmten Grösse
gefordert hatte. Sie wurde mit 102 zu 57 Stimmen abgelehnt. Die Medien und die
Öffentlichkeit diskutierten im Berichtsjahr die Einführung von Frauenquoten für
Führungspositionen in der Wirtschaft kontrovers. Angeregt wurde die Debatte durch
die Pläne der EU, eine Frauenquote für die Führungsebene von Unternehmen
einzuführen. 84

MOTION
DATUM: 02.03.2011
ANITA KÄPPELI

Nach dem Nationalrat im Vorjahr hiess nun auch der Ständerat eine Motion Perrin (svp,
NE) gut, mit welcher Opfer häuslicher Gewalt durch den Einsatz von elektronischen
Geräten zur Überwachung des gewalttätigen Partners besser geschützt werden sollen.
Diese Geräte geben ein Warnsignal ab, sobald ein mit Fernhaltemassnahmen belegter
Partner gegen die Auflagen verstösst und sich unbewilligt dem potentiellen Opfer
nähert. 85

MOTION
DATUM: 30.05.2011
ANITA KÄPPELI

Das Parlament überwies im Berichtsjahr eine Motion Wyss (gp, SO) mit dem Auftrag an
den Bundesrat, gesetzliche Anpassungen zur Förderung von Topsharing in der
Bundesverwaltung vorzunehmen. Dieses Modell ermöglicht es
Führungsverantwortlichen, Beruf und Familie durch Teilzeitarbeit besser zu vereinen
und erlaubt somit insbesondere Frauen, die in Führungspositionen noch untervertreten
sind, in Kaderpositionen tätig zu sein. Bei den Beratungen im Erstrat wurde die Vorlage
von Nationalrat Schibli (svp, ZH) mit dem Argument bekämpft, dass dieses Modell
hinsichtlich der Zuordnung klarer Verantwortlichkeiten Probleme schaffe. Mit einer
Mitte-Links Mehrheit von 85 zu 73 Stimmen sprach sich der Nationalrat aber dennoch
für die Motion aus. Im Juni stimmte der Ständerat ebenfalls zu. 86

MOTION
DATUM: 16.06.2011
ANITA KÄPPELI

Ebenfalls von beiden Räten überwiesen wurde eine Motion Teuscher (gp, BE) zur
Förderung der Lohngleichheit in der Bundesverwaltung. Konkret soll sich der Bund
verpflichten, die Löhne seiner Arbeitnehmer auf potentielle Diskriminierungen
aufgrund des Geschlechts zu überprüfen. Bei den Beratungen wurde das Anliegen von
Nationalrat Füglistaller (svp, AG) bekämpft. Er befand das Anliegen für überflüssig, da
der Lohngleichheitsdialog in der Bundesverwaltung bereits abgeschlossen sei. Die
zuständige Bundesrätin Widmer-Schlumpf bestätigte, dass dieser Dialog beim Bund
begonnen habe, aber er sei noch nicht abgeschlossen. Sie sprach sich für die Annahme
der Motion aus, da einerseits der Bund als Arbeitgeber eine besondere Vorbildfunktion
habe und andererseits bestehende Diskriminierungen sichtbar gemacht werden
müssen. Der Nationalrat votierte mit 86 zu 78 Stimmen ebenfalls für die Annahme der
Motion. Diesem Entschluss folgte der Ständerat im Juni und überwies das Geschäft an
den Bundesrat. 87

MOTION
DATUM: 16.06.2011
ANITA KÄPPELI
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En mai, le Conseil national a inscrit l’égalité des sexes dans les sept lignes directrices
du programme de législature 2011-2015. Cette disposition oblige le Conseil fédéral à
agir activement pour l’égalité dans les domaines de la famille, de la formation, du travail
et de l’âge de la retraite. La proposition a été acceptée par 104 voix contre 69 et
2 abstentions. Les voix opposées se sont principalement élevées du camp rose-vert qui
aurait préféré une version du texte ne touchant pas à l’âge retraite. 88

MOTION
DATUM: 06.06.2012
EMILIA PASQUIER

Au vu des écarts salariaux existant entre hommes et femmes, la politicienne
Simoneschi-Cortesi (pdc, TI) a déposé une motion demandant au gouvernement de
prévoir dans la loi sur l’égalité un mécanisme de contrôle afin de garantir la parité
salariale. L’opposition du groupe radical-libéral et de l’UDC n’a pas réussi à contrer la
motion acceptée par 87 voix contre 77 et 11 abstentions. 89

MOTION
DATUM: 10.09.2012
EMILIA PASQUIER

Alors que la motion Simoneschi-Cortesi (pdc, TI) demandant un mécanisme de contrôle
des salaires avait été acceptée en 2011 par le Conseil national, le Conseil des Etats n’a
pas suivi cette décision. Sur proposition de sa commission, ce dernier a préféré
ajourner la motion. L’ajournement a été motivé par les travaux en cours du Dialogue sur
l’égalité des salaires ouvert en 2009 par la Confédération. Les résultats de ce Dialogue
devraient parvenir au parlement en 2014. La motion sera donc réévaluée à ce moment-
là. La chambre du peuple a corroboré cette décision lors de sa session estivale. 90

MOTION
DATUM: 11.06.2013
EMILIA PASQUIER

Le Conseil national a refusé par 130 voix contre 60 et 2 abstentions la mise en œuvre
d'un plan d'action de la Suisse pour l'égalité entre femmes et hommes. Proposé par la
députée Feri (ps, AG), il devait être mis en place par la Confédération, les cantons, les
communes et la société civile. La Confédération aurait été en outre responsable du
contrôle du développement des mesures prises. Le Conseil fédéral, en raison de la
situation financière tendue de la Confédération et de l'existence d'autres programmes
visant à promouvoir l'égalité, avait appelé à rejeter la motion. 91

MOTION
DATUM: 07.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Avec sa motion intitutlée: "Marchés publics. S'assurer de l'égalité salariale au sein des
entreprises soumissionnaires. Oui, mais équitablement", le conseiller national Grüter
(udc, LU) s'en prend au logiciel de l'administration fédérale logib. Ce dernier sert à
mesurer les écarts de salaire entre hommes et femmes sur les marchés publics. Or,
selon l'agrarien, ce logiciel comprend de nombreux biais statistiques, faussant ainsi
certaines mesures des écarts salariaux. Il demande donc que des rapports
indépendants, basés des critères scientifiques reconnus, puissent être reconnus
comme équivalents pour attester que les entreprises se conforment aux dispositions
sur l'égalité entre femmes et hommes. 
Par la voix d'Ueli Maurer (udc, ZU), le Conseil fédéral s'oppose à la motion, arguant
premièrement que l'utilisation de logib n'est ancrée nulle part dans la loi,
deuxièmement que la plupart des entreprises consultées au sujet de logib ont déclaré
en apprécier son utilisation et sa simplicité et enfin troisièmement que les exemples
avancés dans l'argumentaire de la motion ne pouvaient être pertinents sous cette
forme. Néanmoins, la chambre basse a accepté la motion, par 126 voix contre 67 et une
abstention. Il revient maintenant au Conseil des Etats de se pencher sur le sujet. 92

MOTION
DATUM: 28.02.2018
SOPHIE GUIGNARD

La motion Grüter (udc, LU): "Marchés publics. S'assurer de l'égalité salariale au sein
des entreprises soumissionnaires. Oui, mais équitablement" a été discutée le 10
décembre au Conseil des États. La CER-CE ayant traité dans un même rapport sur les
marchés publics de celle-ci et de six autres (12.3577, 14.4307, 15.3770, 16.3222, 16.3870
et 17.3571), les sénateurs et sénatrices ont discuté les sept motions à la fois. Seule la
motion Müri a été votée lors de cette séance. La commission et le Conseil fédéral
s'étant prononcés négativement sur les motions restantes, elles ont été refusées en
bloc. La motion qui nous occupe ici est dès lors liquidée. 93

MOTION
DATUM: 10.12.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Le Conseil national a rejeté unanimement en septembre 2019 un postulat Steinemann
qui demandait la collecte de données sur la violence à l'égard des femmes. 
Le Conseil fédéral s'y était opposé, arguant que ces statistiques existaient déjà, dans les
recensements concernant les violences et homicides domestiques. De plus, l'OFS mène
en ce moment une enquête supplémentaire dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention d'Istanbul, qui sera publiée en 2025. 94

MOTION
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

La motion Reynard (ps, VS) réclamant un plan d'action contre le harcèlement sexuel,
déposée en novembre 2017, a été classée, le Conseil national n'ayant pas achevé son
examen dans un délai de deux ans. 95

MOTION
DATUM: 20.12.2019
SOPHIE GUIGNARD

Identische Motionen für eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden reichten Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 19.4110) im Nationalrat und
Liliane Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) im Ständerat ein. Da bei der Wehrpflicht
eine Betriebszulage für Selbständigerwerbende vorgesehen sei, solle eine solche auch
in der Mutterschaftsversicherung, die ebenfalls in der Erwerbsersatzordnung geregelt
wird, eingeführt werden, forderten die Motionärinnen. Wie während des Militärdienstes
hätten Selbständigerwerbende auch während der Mutterschaft laufende
Betriebskosten. 
Die Forderung traf auf breite Zustimmung: Nachdem der Bundesrat die Annahme
beider Motionen ohne weitere Ausführungen empfohlen hatte, stimmten ihnen sowohl
Ständerat als auch Nationalrat in der Wintersession 2019 diskussionslos und
stillschweigend zu. 96

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Film

Eine 2015 eingereichte Motion Aebischer (sp, BE), die einen Bericht zur Filmförderung
in der Schweiz forderte, wurde in der Wintersession 2016 zurückgezogen. Da in der
Schweiz bis anhin keine Statistik zur Filmförderung geführt worden war, hätte der
Bundesrat eine alljährliche Statistik mit einem genderspezifischen Fokus auf Eingaben,
Zusagen und Förderbeiträge im Bereich der Filmindustrie erstellen sollen. Der
Bundesrat hatte die Motion zuvor zur Ablehnung beantragt, da das BAK bereits seit 2013
die Daten zur Filmförderung des Bundes zusätzlich auch nach Gender und Alter erhebe
und die daraus resultierende Statistik 2015 an den Solothurner Filmtagen zum ersten
Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden sei. Um jedoch erste Rückschlüsse zu den
Förderanteilen der Bundesfilmförderung ziehen zu können, bedürfe es eines
Bewertungszeitraums von fünf Jahren. Das Anliegen der Motion sei daher
weitestgehend erfüllt, was so auch vom Motionär geteilt wurde. 97

MOTION
DATUM: 25.11.2016
MELIKE GÖKCE

Eine im Frühjahr 2015 eingereichte Motion Feri (sp, AG) zur Gleichberechtigung bei der
Filmförderung wurde nach Ablauf der zweijährigen Behandlungsfrist im Frühjahr 2017
unbehandelt abgeschrieben. Bei einer Annahme hätte der Bundesrat sicherstellen
sollen, dass vom BAK unterstützte Filmprojekte, die von Frauen eingereicht wurden,
eine finanzielle Förderung erhalten, die sich am relativen Anteil der Zusagen für diese
Einreichungen misst. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Rahmen seiner
Stellungnahme zur Ablehnung empfohlen, da die gestellte Forderung den von der
ausserparlamentarischen Fachkommission zur Evaluierung von Filmprojekten
beigezogenen Qualitäts- und Vielfaltskriterien widerspreche. 98

MOTION
DATUM: 17.03.2017
MELIKE GÖKCE

1) Mo 04.3046; Bund, 10.3.04.
2) AB NR, 2017, S. 468; Lit. Rogger (2015). «Gebt den Schweizerinnen ihre Geschichte!». Marthe Gosteli, ihr Archiv und der
übersehene Kampf ums Frauenstimmrecht.; LZ, 2.3.17
3) AB NR, 1990, S. 2424
4) Mo. 18.3119
5) Amtl. Bull. StR, 1992, S. 1205 f.; Amtl. Bull. NR, 1992, S. 2395 ff. Die beiden nicht identischen Motionen sind noch nicht
verbindlich, da sie erst je vom eigenen Rat überwiesen worden sind.
6) Vgl. SPJ 1990, S. 39 und 1992, S. 36 f. 
7) AB NR, 2011, S. 212 f.; AB NR, 2011, S. 655 f.; Medienmitteilung Bundesrat vom 10.6.11.; TA, 11.6.11.
8) AB SR, 2017, S. 416 ff.
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9) AB NR, 2017, S. 2172 f.
10) AB SR, 2018, S. 15 ff.; Bericht SPK-S vom 18.1.18
11) AB NR, 2018, S. 75 f.
12) AB NR, 2018, S. 82 f.
13) AB NR, 2018, S. 81 f. 
14) AB NR, 2018, S. 206 ff.
15) AB SR, 2018, S. 659 ff.; Medienmitteilung SPK-S vom 24.8.2018
16) AB SR, 2018, S. 653 ff.; Bericht SPK-SR vom 21.6.18
17) AB SR, 2018, S. 656 ff.
18) AB SR, 2018, S. 661 f.; Bericht SPK-NR vom 23.8.18
19) AB NR, 2019, S. 259 ff.
20) AB NR, 2019, S. 292; Bericht SPK-NR vom 2.11.18
21) AB SR, 2019, S. 424 f.
22) AB SR, 2019, S. 422 ff.
23) AB NR, 2019, S. 2361; Bericht SPK-NR vom 8.11.19
24) AB NR, 2001, S. 1435 f. und 1990.; 24h, 10.5.01.
25) AB NR, 2008, S. 1751.
26) BO CN, 2018, pp.221 s.
27) AB SR, 2012, S. 1222.
28) AB NR, 2013, S. 656.
29) AB NR, 2019, S. 583; Motion 16.4061; NZZS, 11.8.18; Watson, 5.10.18
30) AB NR, 2001, S. 1436.  20
31) AB NR, 2002, S. 176 ff.; AB SR, 2002, S. 309 ff. und 323 ff.; TG, 2.2. und 25.2.02; 24h, 12.2.02; Bund, 15.2. und 22.2.02; TA,
15.2. 16.2. und 23.2.02; NZZ, 20.2. (SAGV), 21.2. (FDP-Präs. Bührer) und 14.3.02; SGT, BaZ und SHZ, 27.2.02; Presse vom
12.3.02. Siehe dazu auch die Ausführungen des BR zu einer Interpellation Reimann (svp, AG) in AB SR, 2002, Beilagen III, S. 92
ff. Die Schweizer Börse SWX verpflichtete die Unternehmen, die Lohnsumme von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
gesamthaft offen zu legen (SGT, 20.4.02). 
32) MCF: 12.039: BO CN, 2012, p. 678 ss.; BO CE, 2012, p. 331 ss; FF, 2012, p. 3161 ss.; NZZ, 3.3.12, 30.5.12, 26.9.12 et 6.12.12;
cf. APS 2011, p. 291 s.; motions rejetées: Mo 11.3363 (Pedrina): BO CE, 2012, p. 340; Mo 11.3364 (Carobbio Guscetti): BO CE,
2012, p. 340; Mo 11.3525 (Groupe PBD): BO CE, 2012, p. 340; Mo 11.3533 (Pardini): BO CE, 2012, p. 340; Mo. 11.3604
(Estermann): BO CE, 2012, p. 340; Mo. 11.3629 (Pelli): BO CE, 2012, p. 3407; Mo. 11.3703 (Lustenberger): BO CE, 2012 p. 340;
Mo. 11.3704 (Hiltpold): BO CE, 2012, p. 340; Mo. 11.3707 (Moret): BO CE, 2012, p. 340; APS 2011, p. 291 s.
33) Mo. 11.3908: BO CN, 2012, p. 1779.
34) Amtl. Bull. NR, 1992, S. 246 f.
35) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1891 f.3
36) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 938 ff.44
37) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1341 ff.; TA, 6.3.96.
38) AB NR, 2000, S. 493 f.; AB SR, 2000, S. 868.46
39) AB NR, 2002, S. 1124.
40) AB NR, 2003, S. 1224; AB NR, 2003, S. 1224, Beilagen III, S. 159 ff.
41) BO CE, 2018, p.752s; BO CN, 2019, p.551s; Communiqué de presse CER-CN du 27.2.19; LT, 22.3.19
42) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 567 f.; Suisse, 29.1.93; NZZ, 9.10.93., NZZ, 27.7.93; LNN, 22.12.93
43) Amtl. Bull. StR, 1991, S. 779 ff.
44) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 612.
45) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 1967.
46) AB NR, 2019, S. 1322
47) AB NR, 2019, S. 1321
48) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 1967.
49) BBl, 1992, VI, S. 353; Amtl. Bull. NR, 1992, S. 2648 f. Siehe dazu auch SPJ 1990, S. 244.
50) AB NR, 2022, S. 756 f.
51) BO CN, 2017, p. 948
52) BO CE, 2019, p. 966 s.
53) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 1961 f.
54) Amtl. Bull. NR, 1992, S. 2163 f.
55) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1881 f.
56) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 1588 ff. Siehe SPJ 1994, S. 240.28
57) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 56 ff.
58) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 1469 f.
59) Amtl. Bull. StR, 1998, S. 331 ff. 
60) Amtl. Bull. NR, 1998, S. 725 f.58
61) Amtl. Bull. NR, 1998, S. 2827 f. Siehe dazu C. Boss, ”Schlichtungsstellen wenig genutzt”, in Plädoyer, 1998, Nr. 4, S. 9 f.
62) AB NR, 2000, S. 449. Siehe SPJ 1997, S. 292.
63) AB NR, 2000, S. 57 f.
64) AB NR, 2000, S. 812. Vgl. SPJ 1999, S. 300. Teil I, 8a (Hochschulen).
65) AB NR, 2000, S. 1598.
66) AB NR, 2001, S. 934. Siehe SPJ 2000, S. 249.
67) AB NR, 2002, S. 265 f. Zu ähnlichen Vorstössen siehe SPJ 2000, S. 249 und 2001, S. 208.
68) NLZ, 20.10.06.
69) AB NR, 2007, S. 126 ff. (Bericht), 145 (Motion) und 147 (Postulat); AB SR, 2007, S. 1180 f.
70) AB NR, 2007, S. 143 (Couchepin), 146 (Hofmann und Roth-Bernasconi) und 147 (Leutenegger).
71) AB NR, 2007, S. 142 f. und 146 f.
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